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MEDIENINFORMATION 

SPERRFRIST: keine 

Bürgenstockstrasse: Verzicht auf Umsetzung einer Massnahme 

Der Regierungsrat verzichtet im Rahmen des Projekts "Bau von Ausweich-

stellen, Bürgenstockstrasse" auf die Umsetzung der Massnahme 29 Loch-

matt, Obbürgen. Zudem nimmt er die Begründung für die Kreditüberschrei-

tung aufgrund zusätzlicher Felssicherungen und weiteren 

unvorhergesehenen Aufwendungen zur Kenntnis und beantragt dem Land-

rat, dem Zusatzkredit von netto 300'000 Franken zuzustimmen.  
 

Der Landrat genehmigte im Juni 2016 das Generelle Projekt (Vorprojekt) über den 

Bau von Ausweichstellen auf der KV5 Bürgenstockstrasse. Total sind 33 Aus-

weichstellen geplant. Mit dem Projekt wird der Begegnungsfall auf Sichtdistanz wie 

beispielsweise Bus und Lastwagen in Ausweichstellen sichergestellt, damit lange 

und schwierige Retourfahrten vermieden werden können. Die Projektkosten wur-

den auf 4.15 Mio. Franken veranschlagt. Im Oktober 2016 beschloss der Regie-

rungsrat im Ausführungsprojekt 32 von 33 Massnahmen. Die Massnahme 29 

Lochmatt, Obbürgen sollte fachlich nochmals überarbeitet werden. 

Im Rahmen der Prüfung und Umsetzung der Massnahme 29 Lochmatt, Obbürgen 

entstanden Interessenskonflikte bezüglich Landverbrauch, gestalterischen Bedürf-

nissen für das Landschaftsbild und Gewässerraum. Dabei wurde festgestellt, dass 

das Ziel, nämlich das sichere Kreuzen, auch ohne bauliche Massnahmen erreicht 

werden kann. Dies zeigten Beobachtungen während und nach den Bauarbeiten. 

Folglich wird auf die Umsetzung der Massnahme verzichtet und die Stelle mit dem 

Signal "Engpass" gesichert.  

Krediterhöhung von 300'000 Franken auf 4.45 Mio. Franken 

Da die Kosten höher als der bewilligte Kredit des Landrats sind, wird ein Zusatz-

kredit von netto 300'000 Franken beantragt. Der Zusatzkredit fällt geringer als die 

zusätzlichen Bruttoaufwände aus, da auf die Massnahme 29 verzichtet wird. Der 

Objektkredit wird auf 4.45 Mio. Franken erhöht. Die Überschreitungen sind insbe-

sondere auf die höheren Planungskosten und die umfangreichere Felssicherung 

auf dem Abschnitt zwischen Sommerweid und dem Abzweiger Fürigen zurückzu-

führen. 
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RÜCKFRAGEN 

 
Josef Niederberger, Baudirektor, Telefon +41 41 618 72 00, erreichbar am 
20. Dezember 2018 zwischen 10.30 und 11.30 Uhr. 
 
Stans, 20. Dezember 2018 


